
 
 
Einwohnergemeinde Boningen 
 
Schneiden von Bäumen, Sträuchern und Grünhecken 
 

 
 
Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer werden darauf aufmerksam 
gemacht, dass Bäume und Sträucher, deren Äste über die Fahrbahn und das 
Trottoir der öffentlichen Strasse hinausragen, gemäss § 23 der Verordnung über 
den Strassenverkehr sowie § 49 und § 50 der Kantonalen Bauverordnung, aufzu- 
schneiden sind. 
Die Höhe des Aufschneidens beträgt bei der Fahrbahn 4,50 m, im Bereich des 
Trottoirs / Radwegs 2,60 m. 
Ausserdem ist die freie Sicht bei Strasseneinmündungen, Kurven und Ausfahrten 
zu gewährleisten. Bäume und Sträucher sind dementsprechend 
zurückzuschneiden. 
Die Strassenbeleuchtung und Signalisation öffentlicher Verkehrswege und Plätze 
darf nicht durch Bäume und Sträucher verdeckt werden. 
 
Der Heckenschnitt ist ausserhalb der Vogelbrutzeit auszuführen, nach 
Möglichkeit im Februar und August / September.  
 
Zum Ausführen der Arbeiten wird eine Frist bis Ende Juni 2026 gesetzt. Nach 
Ablauf dieser Frist kann die Gemeinde das Aufschneiden und Wegräumen auf 
Kosten des Grundeigentümers anordnen. 
 
Einwohnergemeinde Boningen 
 
 
 
Boningen, 19. Mai 2026 
 
 
 


